
5/4/2010

1

Mühlheim an der Ruhr, 06.05.2010

Finanzielle Aspekte der Teilzeitausbildung

Marketing – Chancen und Herausforderungen für die BA

Probleme: 
nicht ausreichende Ausbildungsvergütung

Vielfalt der Finanzierungsmöglichkeiten 

Finanzierung  Ausbildung  in  Teilzeitform
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Finanzierungsquellen schließen sich teilweise gegenseitig aus

schwer durchschaubarer „Paragraphendschungel“

Vorrangig betroffen sind junge Menschen mit 
Familienpflichten (oft allein erziehende junge Mütter) 
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Auszubildende mit eigenem Haushalt

Ausbildungsvergütung
Elterngeld
eigenes Kindergeld, sofern es durch den/die Berechtigten (Eltern) zur 
Verfügung gestellt wird
Kindergeld des Kindes
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Kindergeld des Kindes
Unterhalt vom Kindesvater / UVG-Leistungen
Sozialgeld und KdU-Anteil für das Kind nach dem SGB II
Mehrbedarf für Alleinziehende nach § 21 SGB II
Leistungen der Eltern
BAB
Zuschuss zu den ungedeckten Unterkunftskosten nach § 22 Abs. 7 SGB II

Durch den Anspruch auf BAB ist der Anspruch auf ALG II          
ausgeschlossen. Leistungen nach § 22 Abs. 7 SGB II können beantragt  
werden (Zuschuss zu den ungedeckten Unterkunftskosten). 

Auszubildende im Haushalt der Eltern

Ausbildungsvergütung
Elterngeld
eigenes Kindergeld, sofern es durch die Berechtigten/Eltern zur Verfügung 
gestellt wird
Kindergeld für das Kind
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Kindergeld für das Kind
Unterhalt vom Kindesvater/ UVG Leistungen
Sozialgeld und KdU – Anteil für das Kind nach dem SGB II
Mehrbedarf für Alleinerziehende nach § 21 Abs. 3 SGB II
ALG II
Leistungen der Eltern: Anrechnung nur im Rahmen der Haushalts-
gemeinschaft möglich (mit höheren Freibeträgen), nicht als 
Bedarfsgemeinschaft (§ 9 Abs. 3 SGB II)

Da kein Anspruch auf BAB besteht, ist Bezug von ALG II möglich.
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Auszubildende im Haushalt mit Partner ( Kindesvater)

Ausbildungsvergütung
Elterngeld
Kindergeld, sofern es durch die Eltern zur Verfügung gestellt wird. Die Abzweigung 
des eigenen Kindergeldes ist möglich
Kindergeld für das Kind
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Kindergeld für das Kind
Berufsausbildungsbeihilfe
Sozialgeld und KdU-Anteil für Kind und Partner nach dem SGB II 
Einkommen/ Unterhalt des Partners
Leistungen der Eltern
Zuschuss zu den ungedeckten Unterkunftskosten nach § 22 Abs. 7 SGB II

Der Anspruch auf BAB schließt den Anspruch auf ALG II aus. Leistungen nach 
§ 22 Abs. 7 SGB II können beantragt  werden (Zuschuss zu den ungedeckten 
Unterkunftskosten). 
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für Bezieher von BAföG oder BAB –> Ausschluss von 
Arbeitslosengeld II

Zuschuss zu den ungedeckten Unterkunftskosten ist möglich, 
i b d fü

Zuschuss zu den ungedeckten KdU (§ 22 Abs. 7 SGB II)
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insbesondere für:
• BAB-Berechtigte im eigenen Haushalt

• BAföG-Bezieher als Schüler(-innen)

• BAföG-Bezieher im Haushalt der Eltern, insbesondere wenn die 
Eltern selbst hilfebedürftig sind (Wohnanteil des Studierenden)

• Ausbildungsgeld-Berechtigte nach dem SGB III
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Fördermöglichkeiten vor der Berufsausbildung

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (§ 61 SGB III)

Zielgruppe: Jugendliche  und junge Erwachsene ohne berufliche 
Erstausbildung die die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben
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Erstausbildung, die die allgemeine  Schulpflicht erfüllt haben

Ziel: Verbesserung der beruflichen Handlungsfähigkeit und Erhöhung der 
Eingliederungschancen

Seit 01.01.2009: Rechtsanspruch auf Vorbereitung des 
Hauptschulabschlusses (§61a SGB III)

Inhalte: Unterstützung bei der Berufsorientierung, Eignungsanalyse, 
individuelles Qualifizierungsangebot

Dauer: In der Regel 10 Monate
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Fördermöglichkeiten während der Berufsausbildung

Ausbildungsbegleitende Hilfen (§ 241 SGB III)

Zielgruppe: Auszubildende bei denen der Verlauf oder Abschluss der 
Ausbildung gefährdet ist und für benachteiligte Jugendliche und
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Ausbildung gefährdet ist und für benachteiligte Jugendliche und 
Erwachsene 

Ziel: Sicherung des Ausbildungserfolges 

Inhalte: Förderung der Fachpraxis und Fachtheorie, spezieller Unterricht 
und begleitende sozialpädagogische Betreuung, Abbau von Sprach- und 
Bildungsdefiziten

Dauer: Nach Bedarf
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Fazit

Welche Finanzierungsmöglichkeiten im Einzelfall bestehen ist nicht
immer einfach festzustellen!
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Möglichkeiten der ARGE/zkT
Beratung und Unterstützung der Zielgruppe

Mietkostenzuschuss gem. § 7 Abs. 5 SGB II 

Beratung für junge Frauen erfolgt im Rahmen des 
Landesförderprogramms TEP – Betriebe können davon 
ausgehen, dass Förderproblematiken geklärt sind.
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